
Anlage A zur V/0357/2020 
Kurzüberblick 

Aufgrund der Absage des Haupt- und Finanzausschusses und der Ratssitzung am 25.03. wurden 
zahlreiche Dringlichkeitsentscheidungen für Entscheidungen herbeigeführt, die keinen Aufschub 
dulden. Diese Dringlichkeitsentscheidungen müssen, in der nun gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 stattfin-
denden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.05.2020, genehmigt werden.  

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage wird das Ziel verfolgt, dass die Genehmigungen der Dringlichkeitsentscheidun- 
gen, die für den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Rat bestimmt waren einfacher, mittels  
einer Sammelvorlage, eingeholt werden. Auf diese Weise ist es nicht erforderlich, dass der jewei- 
lige Vorlagenersteller separat mittels einer Vorlage die Genehmigung zu seiner 
Dringlichkeitsentscheidung einholt. Grundsätzliches Ziel ist die Vorlagen-Umsetzung. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig frei-
willig 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

/ 
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